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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Fragen zur IV-Rente

Seit meiner durch Invalidität
bedingten Pensionierung ma-
chen mir einige Fragen zur AI-

tersvorsorge zu schaffen. Wie
Behinderte in mancher Hin-
sieht benachteiligt werden,
finde ich empörend.

Im Zusammenhang mit Ihrer
IV-Rente haben Sie verschie-

dene Erfahrungen gemacht, die

Ihnen zu denken geben. Auch

wenn IV-Probleme nicht primär
in die Zuständigkeit des AHV-

Ratgebers fallen, lassen sich Ihre

vier Fragen grundsätzlich wie

folgt beantworten:

Warum bin ich seit meiner

invaliditätsbedingten
Pensionierung vom Sparen in
der 3. Säule ausgeschlossen?
Die drei Säulen der Alters-, Hin-
terlassenen- und fnualidenuor-

sorge der Schweiz sind in Art. III
der Bundesverfassung verankert.

• Die «staatliche Vorsorge» (die

1. Säule), das heisst die eid-

genössische AHV/IV, erfasst

die ganze Schweizer Bevölke-

rung und soll den Existenz-

bedarf der Versicherten - wenn

nötig mit Ergänzungsleistun-

gen - angemessen decken.

• Der Anschluss an die «beruf-

liehe Vorsorge» (2. Säule), also

an eine Pensionskasse, ist nur
für Arbeitnehmende mit einem

Enuerbsemtommen ab 25320

Franken im Jahr («Koordina-

tionsabzug»; Stand 2003) obli-

gatorisch und erfolgt über die

Arbeitgeber. Sie soll den Ver-

sicherten - zusammen mit der

AHV/IV - die Fortführung der

gewohnten Lebenshaltung in

angemessener Weise erlauben.

• Die «Selbstvorsorge» (3. Säule)

steht Erwerbstätigen offen, ist

freiwillig und dient insbeson-

dere zur Deckung von Lücken

in der 1. und/oder 2. Säule so-

wie zur Sicherung von höhe-

rem Einkommen oder beson-

derem Lebensbedarf. Sie soll

mit Massnahmen der Steuer-

und Eigentumspolitik von
Bund und Kantonen gefördert

werden, etwa über Steuer-

begünstigtes Sparen oder über

Wohneigentum, aber auch

durch reduzierte Besteuerung

von Leistungen aus Versiehe-

rungen, deren Prämien Steuer-

lieh nicht begünstigt waren.

Während die Grundvorsorge der

AHV die gesamte Bevölkerung
erfasst, ist die obligatorische
berufliche Vorsorge auf Arbeit-
nehmende mit bestimmten Ein-

kommen beschränkt. Die Selbst-

Vorsorge kann insbesondere bei

Lücken in der 1. und/oder 2. Säule

oder zur Sicherung höherer Ein-

kommen sinnvoll sein. Sie liegt
jedoch in der EigenVerantwortung
und den Möglichkeiten der Be-

troffenen und ist heute auf Er-

werbstätige beschränkt.

Nicht erwerbstätige Personen

wie Behinderte, aber auch Haus-

frauen, Studierende usw., sind

heute vom steuerbegünstigten

Sparen in der 3. Säule tatsäch-

lieh ausgeschlossen. Parlamenta-

rische Vorstösse, die 3. Säule auf

die nichterwerbstätigen Personen

gleich wie für die Arbeitnehmen-
den auszudehnen, blieben bis

heute erfolglos.

Wieso entfällt mit der

invaliditätsbedingten Erwerbs-

aufgäbe der Zweitverdiener-

abzug für die Ehefrau?

Im Steuerrecht wird grundsätz-
lieh auf die tatsächlichen wirt-
schaftlichen Gegebenheiten ab-

gestellt. Wenn ein Ehemann we-

gen Invalidität seine Erwerbs-

tätigkeit aufgeben muss, kann nur
noch die Frau erwerbstätig sein.

Ein Steuerabzug für zwei Ehe-

gatten ist damit nicht mehr ge-

rechtfertigt, sondern müsste zur

Ungleichbehandlung mit allen

übrigen Einverdiener-Ehepaaren
führen.

Wieso müssen die Renten zu
100 Prozent versteuert werden?

Die volle Steuerpflicht auf Renten

aus steuerlich begünstigter Vor-

sorge lässt sich damit begründen,
dass während der aktiven Er-

werbstätigkeit geleistete Beiträge

für AHV/IV, Pensionskasse und
der Säule 3a steuerlich abgezogen
werden können und damit Steuer-

lieh nicht erfasst werden. Eine

nochmalige steuerliche Privile-

gierung beim Rentenbezug er-

schien dem Gesetzgeber nicht

mehr gerechtfertigt.

Konsequenterweise werden

von Versicherten selber finan-

zierte Renten aus steuerlich nicht

begünstigter Vorsorge, zum Bei-

spiel Leibrenten, deren Beiträge

früher steuerlich nicht abgezogen

werden konnten, beim Renten-

bezug weiterhin steuerlich be-

günstigt, das heisst, sie müssen

nur teilweise, in der Regel zu
40 Prozent, besteuert werden.

Berücksichtigung höherer

Ausgaben für Behinderte
Es ist unbestritten, dass für Be-

hinderte im Alltag allenfalls höhe-

re Ausgaben entstehen können.

Dies kann, wie Sie selber schrei-

ben, aber auch für andere Bevöl-

kerungsgruppen zutreffen. Nur

fragt es sich, wie weit dies bei

den Steuern besonders beachtet

werden soll. So können etwa

nachgewiesene Krankheitskos-

ten, welche die im anwendbaren

Steuergesetz festgelegte Grenze

übersteigen, bei der Steuerveran-

lagung berücksichtigt werden.

Für Behinderte, Hinterbliebene

und Betagte besteht eine zusätz-

liehe Absicherung über die Er-

gänzungsleistungen zur AHV/IV
(EL), wie sie anderen Bevölke-

rungsgruppen in bescheidenen

wirtschaftlichen Verhältnissen,

zum Beispiel Arbeitslosen oder

Familien, nicht offen steht. Auch

wenn der über die EL gewähr-
leistete Existenzbedarf begrenzt

ist, sind EL doch eine gezielte so-

ziale Absicherung für Versicherte

der AHV/IV, die den gesetzlichen
Lebensbedarf nicht mit eigenen

Mitteln (Renten, andere Einnah-

men, Vermögen) decken können.

Für zusätzliche Auskünfte zu

Steuerfragen muss ich Sie an die

Steuerbehörde verweisen. Nähe-

re Informationen über EL zur IV

erhalten Sie über die IV-Stelle, die

AHV-Zweigstelle Ihrer Gemeinde

oder bei der kantonalen EL-Stel-

le, das heisst in der Regel bei der

kantonalen Ausgleichskasse. In
den Kantonen Zürich, Basel-Stadt

und Genf bestehen besondere

kantonale EL-Stellen.

SWISS IMl
Neuigkeiten und Service von
Zeitlupe und Pro Senectute
im Teletext ab Seite 570.

AN UNSERE LESER UND LESERINNEN

Sie erleichtern uns die Beantwortung Ihrer Anfragen zur
AHV, wenn Sie diese mit Kopien allfälliger Korrespon-
denzen oder Entscheide dokumentieren. Bitte auch bei

Anfragen über Mail eine Postadresse angeben. Wir beant-

worten Ihre Frage in der Regel schriftlich. Besten Dank.

Richten Sie Ihre Fragen für den AHV-Ratgeber bitte an:

Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 642, 8027 Zürich.
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RATGEBER | AHV

AHV-Rentenberechnung bei IV

Ich arbeite aus gesundheit-
liehen Gründen nur 30 Prozent
und bin zu 50 Prozent invalid.
Mein Mann ist seit sieben
Jahren AHV-berechtigt. Wir er-
halten monatlich insgesamt
3165 Franken Rente, also den

Höchstbetrag fürVerheiratete.
Ich möchte wissen, welche
Rente ich im Rentenalter er-
warten kann und wie die Ren-

te beeinflusst würde, wenn ich

die Erwerbstätigkeit weiter
einschränken müsste.

Verhältnis zwischen
IV- und AHV-Renten

IV-Renten sind eine Art «i/orge-

zogene AHV» /üir Versicherte mit
Behinderung. IV-Renten werden

denn auch grundsätzlich gleich
wie AHV-Renten berechnet. Die

Höhe von IV-Renten hängt aber

auch davon ab, ob und wie sehr

jemand vor dem Rentenalter we-

gen einer Behinderung in der Er-

werbsfähigkeit eingeschränkt ist.

Heute haben Sie und Ihr Mann

je unterschiedliche eigenstdndi-

ge Rentenansprüche. Wegen der

engen Verbindung zwischen der

AHV und der IV unterliegen Ihre

Ansprüche jedoch der Pia/onie-

rung des Gesamtanspruchs von
Verheirateten auf 150 Prozent

einer maximalen individuellen
Altersrente, also auf höchstens

3165 Franken monatlich.

Der Invaliditätsgrad als

Voraussetzung für IV-Renten

Die individuelle Erwerbsfähigkeit
wird im fnpaüdüäts,grad fest-

gelegt und bestimmt den Umfang
des IV-Rentenanspruchs im Ein-

zelfall. Bei veränderter Erwerbs-

fähigkeit müssen allfällige Renten

angepasst - also erhöht oder aber

auch reduziert - werden.

Seit 2004 gilt eine feinere Ah-

slu/üng der TV-Renten, um der

individuellen Erwerbsfähigkeit in
Zukunft besser Rechnung tragen

zu können:

Invaliditäts- Renten-

grad
bis 40 %

40-50%
50-60%

60-70%

ab 70%

ansprach
keine IV-Renten

Vi-Renten
1/2 -Renten

14-Renten

ganze Renten

PRO-SENECTUTE-BERATUNGSSTELLEN

Pro Senectute verfügt in der ganzen Schweiz über mehr
als 120 Auskunfts- und Beratungsstellen. Sie finden vorne
in jeder Ausgabe der Zeitlupe das Adress- und Telefon-
Verzeichnis eingeheftet.

Sollten Sie aus gesundheitlichen
Gründen Ihre Enuerhsiäiigheii

vor dem Rentenalter weiter redu-

zieren oder allenfalls aufgeben

müssen, ist dies der IV-Stelle zu

melden, damit der IV-Grad neu

festgelegt werden kann. Dies hat

zwar wegen der Plafonierung der

Renten von Verheirateten keinen

direkten Einfluss auf Ihre heutige
Rente, könnte aber im Hinblick
auf künftige Gesetzesänderungen

von Bedeutung sein (zum Beispiel

bei Besitzstandregelungen).

Ablösung von IV-Rente

durch Altersrente
Wenn Sie das Rentenalter er-

retchen, wird eine Vergleichs-

rechnung vorgenommen, denn
Sie haben mindestens Anspruch
auf die unmittelbar vor dem Ren-

tenalter bezogene IV-Rente («Be-

sitzstand»). Dabei wird Ihre AI-

tersrente berechnet, wie sie sich

unter Berücksichtigung Ihrer Bei-

träge aus Erwerbstätigkeit sowie
des Splittings und allfälliger Er-

Ziehungsgutschriften ergibt. Die-

se Altersrente wird dann mit der

bisherigen IV-Rente verglichen.
Ausbezahlt wird die für Sie güns-

tigere, das heisst höhere Rente.

Neben dem Splitting werden
bei der Ertra'ttluag des für die Ren-

te massgebenden durchschnitt-
liehen Einkommens die auf Ihren

Individuellen Konten (IK) einge-

tragenen Einkommen zum Aus-

gleich der Teuerung generell auf-

gewertet. Der Aufwertungsfaktor
bestimmt sich danach, wann erst-

mais obligatorische AHV-Beiträge
bezahlt wurden. Weitere Einzel-

heiten sowie eine Tabelle der Auf-

wertungsfaktoren finden Sie im
Merkblatt 3.01 über Altersrenten,
das Sie bei Ihrer Ausgleichskasse

beziehen oder unter www.ahv.ch

abrufen können.

Rente des überlebenden

Ehegatten
Nach dem Tod eines Ehegatten er-

hält die hinterbliebene Person im
Rentenalter eine um 20 Prozent

(Verwitweten-Zuschlag) erhöhte,

nicht plafonierte individuelle
Rente, höchstens jedoch die Ma-

ximalrente von gegenwärtig 2110

Franken. Wegen der unterschied-

liehen Beitragszahlungen vor -
und allenfalls nach - einer Ehe

haben in der Regel auch Ehegatten

trotz Splitting unterschiedliche in-

dividuelle Rentenansprüche, was
sich auch auf die Rente eines über-

lebenden Ehegatten auswirkt.

Zusammenfassung
In Ihrem konkreten Fall belaufen

sich die nicht plafonierten Renten

von Ihnen und Ihrem Mann we-

gen derpauschalen Über/üftrungs-

regelnng der 10. AHV-Revfsfon auf

monatlich je 1891 Franken. Wer

immer auch überlebt, kann daher

mit der Höchstrente rechnen. So-

weit sich dies heute beurteilen

lässt, dürfte sich daran in ab-

sehbarer Zeit nichts ändern.

Sunnehus
Kur- und Bildungszentrum CH-9658 Wildhaus

Begleitung und Betreuung in den Ferien
In einer Atmosphäre des Geborgenseins, menschlicher
Beziehung und fachlicher Betreuung finden Sie im
Sunnehus ein ganzheitliches Ferien- und Gesundheits-
angebot, das sich nach Ihren Bedürfnissen richtet.
Rufen Sie uns an für unverbindliche Informationen oder
besuchen Sie unsere Web-Site.

Telefon: 071 998 55 55, Internet: www.sunnehus.org
b i o
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Ihr idealer Treppenlift
• hohe Sicherheit und Qualität
• fährt auch bei Stromausfall
• besonders leise Fahrt

• ansprechendes Design
• Innen- oder Aussenbereich
• sehr kostengünstig

WWW.MEICOREHAch
Meier + Co. AG • Oltnerstrasse 92
CH-5013 Niedergösgen • info@meico.ch
Telefon 062 858 67 00 • Fax 062 858 67 11
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